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Vorwort 

Vorwort 

Ein Jahr ist um - ich sitze hier und schreibe euch meine Gedanken zu dieser Zeit auf. 

Ich danke euch erst einmal hier für das entgegengebrachte Vertrauen, die 

Nachfolgerin von Jürgen zu werden. Es kam so plötzlich und hart, dass es mir den 

Boden unter den Füßen weggerissen hat. Jürgen prägt auch jetzt noch den KJR mit 

seinem beeindruckenden Charakter. Oft versuche ich mir vorzustellen „was hätte er 

dazu gesagt?“. Jürgen du fehlst uns - ganz besonders mit deiner nüchternen Art an 

Dinge heranzugehen, mit deinem herzlichen Lächeln und den lieben Gesten, wie 

einer Umarmung oder der Lieblingsschokolade zum Geburtstag. Ich vermisse dich 

beim Kreisjugendring. 

2024 hielt noch weitere Aktionen für uns bereit. Unsere Osternestsuche, die wie 

immer eine so familiäre Veranstaltung war. Es ist für mich als Osterhase nach so 

vielen gemeinsamen Festen schon ein Stück Tradition in diesen braunen Jumpsuit zu 

schlüpfen und Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. (funfact: ich werde sogar im 

Schwimmbad als Osterhase erkannt und angesprochen - ich find´s klasse) 

Selbst die Größeren haben jedes Mal ein Lächeln im Gesicht, wenn sie mit ihren 

Kindern ein so lieb verpacktes Nest finden, Stockbrot vernaschen oder einfach eine 

gute Zeit auf dem Weinberg erleben. 

Ein trauriges aber auch unglaublich dankbares Ereignis war die Verabschiedung 

von unserer Carmen in die Altersteilzeit. Sie prägt unsere Geschäftsstelle mit so 

vielen Momenten, die wir gemeinsam erleben durften. Carmen war viele Jahre 

lang die erste Stimme, die ihr hören durftet, sobald ihr unsere Telefonnummer 

gewählt habt oder Vollversammlungen besucht habt. Danke dir, für deine lange 

Arbeit für & mit dem KJR! 

Im gleichen Zuge durften wir ein neues Gesicht in der Geschäftsstelle begrüßen - 

Maria Jakob übernahm mit viel Motivation ihre neue Aufgabe bei uns. 

Mit unseren Sommerfreizeiten erlebten die Jungs und Mädels eine spannende, 

actionreiche und wissensreiche Zeit am Weinberg. Es wurde gebastelt, gestaunt, 

gelacht, gerätselt, geforscht und bewegt. Alle unsere Gruppen - egal ob von nah 

oder fern beleben mit ihren ganz eigenen Aktionen unser Haus und den Weinberg 

drum herum. Schön einen Ort zu haben, an dem Menschen zusammenfinden, eine 

unvergessliche Zeit verbringen und die Mauern des Hauses mit Erinnerungen füllen. 

Ich könnte noch so viel mehr hier erzählen, wie unsere Veranstaltungen zu „die 

Couch kommt“, die Besuche bei den Vereinen&Verbänden, die Arbeit mit meiner 

tollen Vorstandschaft, unser Hauptamtlichen-Team und so viele mehr. 

 

 

 

 



 
Vorwort 

 

 

Ich bin allen wirklich unglaublich dankbar für ihren Einsatz im KJR. Mit all euren Taten 

und Worten prägt ihr unsere Arbeit und das Zusammensein im Kreisjugendring. Euer 

Engagement zeigt mir, wie wertvoll unser Ehrenamt ist. Jeder Einzelne von euch, 

egal ob in unseren kunterbunten Vereinen&Verbänden, unseren Gruppen oder als 

Hauptamtliche(r) - ihr alle seid ein Teil der grün-weißen KJR Coburg Familie. Schön, 

dass es euch gibt! Ihr immer wieder all eure wertvolle Zeit für das Ehrenamt nehmt, 

um den Kindern und Jugendlichen unvergessliche Momente zu bereiten. Denn das 

ist es was zählt! 

DANKE euch allen - den Ehrenamtlichen, unseren Unterstützern aus der Politik, 

meinem Vorstand, den Hauptamtlichen und alle anderen - mit euch ist das alles im 

und um den KJR möglich! 

Eure Saskia Mader 
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Vorstand und Mitarbeiter:innen 

Vorstand und Mitarbeiter:innen 

 

Saskia Mader (Vorsitzende)   saskia.mader@kjr-coburg.de 

Maik Hart (stellv. Vorsitzender)  maik.hart@kjr-coburg.de 

 

Beisitzer:innen 

Denise Hartel     denise.hartel@kjr-coburg.de 

Lea-Anna Kamen    lea-anna.kamen@kjr-coburg.de 

Wolfgang Lang    wolfgang.lang@kjr-coburg.de 

Daniela Werner    daniela.werner@kjr-coburg.de 

 

In der Frühjahrsvollversammlung 2024 verabschiedeten wir Constantin Hirsch, 

Johanna Horcher, Kevin Kratschmann und Stefan Krotzer. Wir danken für Ihr 

Engagement. Neu begrüßen durften wir Denise Hartel sowie Lea-Anna Kamen. Drei 

Beisitzer:innen-Posten blieben auch trotz Nachwahl im Herbst unbesetzt. 
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Vorstand und Mitarbeiter:innen 

Gedenken an Jürgen Rückert 

Die Frühjahrsvollversammlung wäre auch der Zeitpunkt gewesen, an dem wir unseren 

Vorsitzenden Jürgen Rückert würdig verabschieden wollten. Seit 1994 ist er für den 

Kreisjugendring ehrenamtlich tätig. Seit 2003 ist er als Beisitzer in der Vorstandschaft 

tätig gewesen und übernahm 2012 den Vorsitz. Im Januar erhielten wir die 

schockierende Nachricht über seinen plötzlichen Tod. Im Februar fand ein 

Gedenkzug zum Weinberg statt. Viele Freunde und Bekannte aus den Verbänden 

und Jugendringen kamen, um an Jürgen Rückert zu gedenken. 

 

Jürgen widmete sein Leben der Jugendarbeit. Mit Herz und Leidenschaft hat er Tag 

für Tag dafür gearbeitet. Uns erfüllt große Dankbarkeit. Dankbarkeit für den Einsatz. 

Dankbarkeit dafür, dass er immer da war. Immer zielgerichtet und wenn es sein 

musste, auch unbequem. Er hat sich für die Jugendarbeit in Vereinen Verbänden 

und den verschiedenen Ebenen der Jugendringe eingesetzt. Wir sind dankbar, dass 

Jürgen den Jugendring über so viele Jahre geprägt hat. 
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Vorstand und Mitarbeiter:innen 

Mitarbeiter:innen Geschäftsstelle 

 

Sibylle Oettle (Geschäftsführerin)   sibylle.oettle@kjr-coburg.de 

Maria Jacob (Verwaltungsfachangestellte)  info@kjr-coburg.de 

Maria Hirschmann (Hauswirtschafterin) 

Nicolas Veulliet (Hausmeister) 

 

Im Juli 2024 durften wir Carmen Müller in den 

Ruhestand verabschieden. Nach 26 Dienst-

jahren war Carmen Müller bei allen bekannt und 

sehr geschätzt. Wir bedanken uns für die 

jahrelange gute Zusammenarbeit und freuen 

uns auf ein Wiedersehen. Für ihren Ruhestand 

wünschen wir ihr alles erdenklich Gute! 

Nach einer einmonatigen gemeinsamen 

Einarbeitungszeit, steht nun Maria Jacob als 

Verwaltungsangestellte in der Geschäftsstelle 

zur Verfügung. In ihr haben wir eine neue, 

zuverlässige Mitarbeiterin gefunden, die gerne 

unsere Gäste und Verbände berät. 

 

 

Geschäftsstelle 

Hohe Wart 31, 96472 Rödental 

Tel.: 09563/1420 

Mail: info@kjr-coburg.de 

www.kjr-coburg.de 

 

 

Öffnungszeiten:  Montag bis Donnerstag von 8.00Uhr bis 12.30Uhr 

   oder nach Vereinbarung 
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Die Arbeit des Vorstands 

Die Arbeit des Vorstands 
 

Grundlegende Aufgaben 

Der ehrenamtliche Vorstand ist zuständig für die strategische Planung und die 

jugendpolitischen Ziele der KJR-Arbeit. Er ist für die Aufgabenerledigung nach der 

Satzung des Bayerischen Jugendrings, der Geschäftsordnung und den Beschlüssen 

der Vollversammlung des Kreisjugendrings Coburg verantwortlich. Darüber hinaus 

obliegen ihm die Geschäfts- und Finanzführung, sowie die Aufsicht über das 

hauptberufliche Personal. Der Vorstand trägt die Verantwortung für das 

Jugendfreizeitzentrum „Am Weinberg". Diese Aufgaben sind zum Teil an die 

Geschäftsführerin übertragen. Die Vorsitzende vertritt den KJR Coburg und trägt die 

Gesamtverantwortung. Sie wird im Falle einer Verhinderung von dem 

stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. 

 

Vorstandssitzungen und Vollversammlungen 

Im Geschäftsjahr 2024 fanden insgesamt 11 Vorstandssitzungen statt: am 11.01., 

14.02., 03.03., 18.04., 21.05., 24.06., 31.07., 09.09., 19.10., 07.11. und am 12.12.2024. 

Zusätzlich führte der Vorstand am 03.03.2024 eine Tagesklausur und vom 19.-

20.10.2024 eine zweitägige Klausurtagung durch.  

Die Frühjahrsvollversammlung fand am 18.04.2024 mit 53 Delegierten und die 

Herbstvollversammlung am 07.11.2024 mit 43 Delegierten statt.  

 

Wahrung der jugendpolitischen Interessen im Landkreis 

Rainer Mattern, Maik Hart und Sibylle Oettle nehmen das jugendpolitische Mandat 

für den Kreisjugendring Coburg im Ausschuss für Jugend und Familie des Landkreises 

Coburg als stimmberechtigte Mitglieder wahr. Als ihre Vertreter:innen wurden 

Daniela Werner, Wolfgang Lang sowie Stefan Krotzer vom Ausschuss gewählt. Saskia 

Mader ist als Vorsitzende des KJR beratendes Mitglied im Ausschuss.  

 

Jugendring-Tagungen auf Bezirks- und Landesebene 

Um auf der einen Seite Informationen auszutauschen, aber auch um die Interessen 

des KJR Coburg und damit die Interessen der jungen Menschen im Landkreis zu 

wahren, ist die Teilnahme an überregionalen Tagungen wichtig. Die Vorsitzenden 

nehmen dazu regelmäßig an den Vollversammlungen und Veranstaltungen des 

Bezirkjugendrings Oberfranken sowie dem Bayrischen Jugendring teil. 
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Die Arbeit des Vorstands 

 

 

Weitere Außenvertretungen 

Gerne nimmt die Vorsitzende Einladungen zu Jahreshauptversammlungen und 

Veranstaltungen wahr.  

Neben der Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen wie beispielsweise der 

Regionalkonferenz des BDKJ oder der ejott, war die Saskia Mader auch auf dem 

Neujahrsempfang in Rödental vertreten. 

Mehrere Vorstandsmitglieder betreuten einen Stand am Familientag in Bad 

Rodach, um den Kreisjugendring bei Familien vorzustellen. 

 

Der Vorstand freut sich über Einladungen zu den Jahreshauptversammlungen der 

Verbände.  

 

 

 

Der Vorstand vor der Neuwahl im Frühjahr 2024 

 

 

 
Hintere Reihe von links nach rechts: Stefan Krotzer, Maik Hart, Wolfgang Lang, Constantin Hirsch 

Vordere Reihe von links nach rechts: Sibylle Oettle (Geschäftsführung), Saskia Mader, Daniela Werner 



 

7 

 

Aktivitäten des KJR 

Aktivitäten des KJR 

Osternestsuche 

Am 08.04., Ostersamstag, 

nahmen über 70 Kinder an der 

Osternestsuche teil. Der 

Osterhase erklärte, dass die 

Osternester überall auf dem 

Gelände verstreut sind. Vor dem 

Haus, hinter dem Haus, 

drumherum und sogar im Wald.  

Unter über 70 Nestern sein 

eigenes zu finden, das war gar 

nicht einfach.  

 

Jedes Nest ist mit dem Namen 

und Angabe des Alters 

beschriftet. Selbstverständlich 

bleiben die anderen Nester 

versteckt und man nimmt nur 

sein eigenes mit 

Gut, dass man danach auf der 

Hüpfburg toben und sich bei 

einem Stück Kuchen oder 

Stockbrot stärken konnte. 

 

Dieses Jahr haben wir getestet, 

ob wir unser gastronomisches 

Angebot ausbauen sollten.  

Coburger Bratwürste wurden 

auch gern gegessen. Das war ein 

toller Familientag bei bestem 

Sonnenschein! 
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Aktivitäten des KJR 

Juleica Ausbildung 

In Kooperation mit dem Stadtjugendring Coburg, der 

Evangelischen Jugendbildungsstätte Neukirchen 

und dem BDKJ konnte eine Juleica-Schulung der 

etwas anderen Art stattfinden. Wöchentliche Online-

Schulungen gepaart mit einer Präsenszeit am Anfang 

und Ende der Ausbildung machten es möglich, dass 

auch dieses Jahr die Teilnehmer:innen erfolgreich ihre 

Juleica-Ausbildung absolvierten. Mit viel Wissen aus 

den Themen Pädagogik, Gruppenphasen, Leitungs-

stile, Spiele, Aufsichtspflicht usw. können die 

Teilnehmer:innen Mentor:in an der Schule, Teamer:in 

in der Konfirmandenarbeit, Gruppenleiter:in oder 

Betreuer:in bei Kinder- und Jugendfreizeiten werden. 

Die Praxis wird u.a. an den Präsenztagen geübt. Dort 

lernen die angehenden Jugendleiter:innen 

beispielweise die Auswahl und Durchführung von 

Spielen für die entsprechende Altersgruppe oder 

lernen an Beispielen, wie sie schwierige Situationen 

gut meistern können. Während der Ferien fanden 

keine Online-Einheiten statt. Dafür durften die 

Jugendleiter:innen in Workshops selbst Angebote 

testen z.B. Actionbound oder Fingerfood für die 

Gruppe. 
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Aktivitäten des KJR 

72h-Aktion des BDKJ 

Bei der 72h Aktion koordiniert der BDKJ 

Gruppen, die tatkräftig anpacken 

wollen und Projekte, die in 72h 

durchführbar sind. Projekte wie auch 

Gruppen können sich dafür beim BDKJ 

anmelden. 

Auf dem Weinberg gibt’s immer etwas 

zu tun!  

So meldeten wir den Bedarf an und der 

BDKJ Vorstand persönlich wurde uns 

zugeteilt. An diesem Tag wurde das 

Gelände rund um den Wald 

aufgeräumt und die alte Küche aus der 

Küchenhütte abgerissen und entsorgt. 

 

Die 72h-Aktion fand deutschlandweit statt, um die „Welt ein Stückchen besser zu 

machen“. Zu Unserer Gruppe kam die Jugendbeauftragte Viktoria Lauterbach 

vorbei, um den Ehrenamtlichen den Dank des Landkreises auszurichten. Als 

Wertschätzung brachte sie eine kleine Stärkung mit. 
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Aktivitäten des KJR 

Anerkennung als Stelle für den Bundesfreiwilligendienst 

Der Kreisjugendring Coburg vertritt die Belange der Kinder und Jugendlichen. Auch 

junge Erwachsene bis 27 Jahre gehören dazu. Ein Bundesfreiwilligendienst stärkt 

junge Menschen in ihren Kompetenzen und kann auf das Berufsleben vorbereiten. 

Beim KJR können viele Tätigkeitsfelder ausprobiert werden. Ob Planung und 

Durchführung von Freizeiten, der Hilfe in der Küche des Kreisjugendheims oder die 

tatkräftige Unterstützung beim Hausmeister. Dabei kann viel gelernt werden. Wir 

möchten jungen Menschen gerne die Chance geben, in ihrem Jahr als 

Bundesfreiwillige:r persönlich zu wachsen. Wir haben uns als Einsatzstelle anerkennen 

lassen. Seit Sommer 2024 sind wir auf der Suche nach einem engagierten jungen 

Erwachsenen, der sich in die Tätigkeitsfelder des Kreisjugendrings einbringen möchte. 
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Aktivitäten des KJR 

Spielen und Experimentieren in der Natur 

Eine Woche voller Erfahrungen 

und Spaß in der Natur erwartete 

die 20 Kinder, die zu dieser Freizeit 

kamen. Die 6–10-Jährigen wurden 

jeden Morgen von den Eltern 

gebracht. Nach einer Stärkung mit 

Frühstück ging das Programm los. 

Unsere Betreuer:innen haben sich 

großartige Aktivitäten ausgedacht. 

Es wurde viel draußen gespielt und 

der angrenzende Wald genutzt. 

Außerdem gab es einen Ausflug 

zur Rosenau. Dort durften wir nicht 

nur das Schloss anschauen, 

sondern auch erfahren wie Prinz Albert und Ernst ihre Sommerferien dort verbracht 

haben. Und wer weiß, wie Kuscheltiere entstehen? Nach einer kleinen Wanderung 

durch den Wald sind wir an der Firma Bohl in Kipfendorf angekommen. Dort durften 

die Kinder das Werk anschauen. Dort werden Stoffe zugeschnitten, Maskottchen 

genäht und die Wattestopfmaschine konnte bestaunt werden. Zum Abschluss durfte 

jedes Kind seinen eigenen Teddy ausstopfen und mitnehmen. Nach einer Woche 

wiederholte sich das Programm für die zweite anstehende Freizeit mit neuen Kindern. 

 

Naturfreizeit  

Für die Kinder, die aus dieser Freizeit schon herausgewachsen sind, bietet der KJR 

eine Naturwoche mit Übernachtung auf dem Weinberg an. Auch auf sie wartete 

eine spannende Woche. U.a. konnte die Erzieherpraktikantin die bereits erlernten 

waldpädagogischen Spiele mit den Kindern in der Praxis umsetzen. Am Ausflugstag 

machte sich die Gruppe auf den Weg nach Coburg zum Minigolfen. Anschließend 

haben sie noch einen schönen Nachmittag in der Stadt genossen. 
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Aktivitäten des KJR 

Arbeitskreis „Die Couch“ 

Für den Arbeitskreis „Die Couch“ stand die Europawahl im Fokus. Erstmalig in 

Deutschland durften Jugendliche ab 16 Jahren wählen. Die Wahlalterabsenkung 

wurde von vielen kritisch betrachtet. Der Arbeitskreis startete daher eine Kampagne, 

die aufzeigt, warum junge Menschen auch wählen möchten. Am Marktplatz in 

Coburg und in Neustadt befragten wir dazu die Jugendlichen. Hier ein paar 

Statements der Jugendlichen: 

„Ich gehe wählen, weil ich dadurch meine Meinung äußern kann.“ 

„Ich gehe wählen, um die Demokratie zu schützen.“ 

„Ich gehe wählen, um die Zukunft mitzubestimmen.“  

„Ich gehe wählen, weil die Demokratie nur funktioniert, wenn man wählen geht.“ 
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Mitgliedsorganisationen 

Übersicht Mitgliedsorganisationen im Jahr 2024 

 

 

Jugendverbände / Jugendgemeinschaften Gruppen Mitglieder Delegierte 

Adventjugend Bayern 1 9 1 

Arbeiter-Samariter-Jugend 1 16 1 

Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt 2 66 2 

Bay. Fischerjugend im Landesfischereiverband 2 70 2 

Bayerische Jungbauernschaft KV Coburg 6   366 2 

Bayerische Schützenjugend 5   126 3 

Bayerische Sportjugend im BLSV 650 12422 4 

Bayerisches Jugendrotkreuz 15 1045 3 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend 5 82 4 

Bund der Pfadfinerinnen und Pfadfinder LV Bay 3 42 2 

Jugendorg. im Bund Naturschutz LV Bayern 2 26 2 

Chorjugend (Sängerkreis Co-KC-Lif) 6 78 2 

DITIB - Türkisch-Islamische Gemeinde        3 120 2 

Jugend der Dt. Lebensrettungsgesellschaft 1 29 1 

Evangelische Jugend im Dekanat Coburg 104 1827 4 

Förderkreis Innovatives Spiel e.V. 2 38 1 

Landesjugendwerk d. BFP der FCG Sonnef. 3 41 2 

Gewerkschaftsjugend im DGB 5      534 4 

Jugendfeuerwehr des LK Coburg e.V. 69      1040 3 

Junge Tierfreunde LK Coburg         7 36 2 

Kreislandjugendverv. Gartenbau u. Landespf. 8      356 2 

Naturschutzjugend im Landesbund f. Vogelsch. 3      239 2 

Nordbayerische Bläserjugend Kreis Coburg 11      579    2 

Pfadfinderbund Weltenbummler 7       82 2 

Schlupfwinkel Ahorn 3      142 1 

Sozialistische Jugend Deutschland “Die Falken” 1        7 1 

Solidatitätsjugend Deutschland LV Bayern 3       26 2 

Technisches-Hilfswerk-Jugend LV Bayern 2       22 2 

Verkehrswachtjug1end Coburg e.V. 1        36 1 

    

    

GESAMT 931     19502 62 
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Förderungen 

Förderung Mitgliedsorganisationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundförderung der Mitgliedsverbände  

 Adventjugend 0,00 € 

 Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt 326,22 € 

Bayerische Sportjuqend im BLSV 908,53 € 

Evangelische Jugend in Bayern 854,28 € 

Juqendfeuerwehr des LK Coburg e.V. 783,14 € 

Pfadfinderbund Weltenbummler 457,12 € 

Bayerisches Jugendrotkreuz 732,63 € 

Gewerkschaftsiuqend im DGB  497,22 € 

Bayerische Jungbauernschaft KV Coburg 592,12 € 

Bund der Deutschen Katholischen Jugend  537,51 € 

Schlupfwinkel Ahorn 455,10 € 

Bayerische Fischerjugend im Landesfischereiverband 457,12 € 

Jugendorganisation im Bund Naturschutz LV Bayern 397,36 € 

Solidaritätsjugend Deutschland LV Bayern 0,00 € 

Bayerische Schützeniuqend 573,26 € 

Verkehrswachtjugend Coburg e.V. 0,00 € 

Förderkreis Innovatives Spiel e.V. 356,10 € 

Jugend der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. 335,47 € 

THW-Jugend LV Bayern 436,49 € 

Arbeiter-Samariter-Jugend 356,10 € 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder LV Bayern 457,12 € 

Sozialistische Jugend Deutschland “Die Falken” 335,47 € 

Landesjugendwerk d. BFP der FCG Sonnefeld 356,10 € 

Naturschutzjugend im Landesbund für Vogelschutz 0,00 € 

Nordbayerische Bläserjugend 527,10 € 

Keisjugendverband für Gartenbau und Landespf. 592,12 € 

Junge Tierfreunde LK Coburg 406,61 € 

Ditib Jugend Bayern 0,00 € 

Chorjugend 0,00 € 

 Gesamt 11.730,29 € 
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Förderungen 

Förderung Mitgliedsorganisationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materialzuschüsse an Mitgliedsverbände  

Bayerische Sportjugend im BLSV 500,00 € 

Landesjugendwerk d. BFP der FCG Sonnefeld 500,00 € 

Förderkreis Innovatives Spiel e.V. 500,00 € 

Gesamt 1.500,00 € 

  

 

 

  

 

 

Freizeitzuschüsse an Mitgliedsverbände  

Bayerische Sportjugend im BLSV 2.912,00 € 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder LV Bayern 2.140,43 € 

Evangelische Jugend in Bayern  5.205,49 € 

Landesjugendwerk d. BFP der FCG Sonnefeld 420,00 € 

Jugendfeuerwehr des LK Coburg 798,00 € 

Schlupfwinkel Ahorn 6.210,22 € 

Pfadfinderbund Weltenbummler 234,00 € 

Bayerisches Jugendrotkreuz 150,00 € 

THW-Jugend LV Bayern 388,50 € 

Bayerische Schützeniuqend 189,00 € 

Solidaritätsjugend Deutschland LV Bayern 234,00 € 

Gesamt 18.881,64 € 
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Berichte der Verbände 

Arbeiter-Samariter-Jugend 

Action, Spaß und Jugendleben – Die Arbeiter-Samariter-Jugend – kurz ASJ  

ASJ – drei Buchstaben, hinter denen sich viel mehr verbirgt, als man anfangs 

vermuten sollte. Im Vordergrund steht ganz klar: Spaß im Alltag der Kinder und 

Jugendlichen! Darüber hinaus geht es der ASJ ebenfalls darum, soziales 

Engagement, Gemeinschaftssinn und Toleranz zu fördern. 

Dieses Jahr lag der Fokus auf Spiel und Spaß, wie z.B. Kinderschminken. Wir waren u. 

a. bei HeuNec sowie beim Museum der Deutschen Spielzeugindustrie zu Gast. 

Weiterhin waren wir beim Kindertag des Jugendforums am 12.05.2024 mit einem 

Stand vertreten.  

Neben Erste-Hilfe Themen standen Ausflüge und Bastelaktionen während der 

Gruppenstunden auf dem Plan. Im Herbst schnitzten wir traditionell Kürbisse.  

Zum Abschluss des Jahres bastelten wir für Weihnachten. 

Im kommenden Jahr stehen wieder einige Aktionen an. Kommt vorbei und macht 

mit.  

 

 

 

Ansprechpartner*in 

ASB KV Coburg Land e.V. 

Nadine Pfister 

asj@asb-coburg-land.de 

09568 929-0 

www.asb-coburg-land.de 
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Berichte der Verbände 

AWO Kreisjugendwerk Coburg 

 Ebersdorf 

Bei den Angeboten des AWO Kreisjugendwerks in Ebersdorf lag in diesem 

Jahr der Schwerpunkt auf der Interaktion zwischen den Generationen, um 

gemeinsam zu lernen und voneinander zu profitieren, sowie auf 

interkulturellem Austausch. Die Veranstaltung "Generationen zocken" war 

auch wieder ein Erfolg und fand dieses Jahr sogar zwei Mal statt. 

Ehrenamtliche unterstützten bei der Betreuung, während Senior*innen und 

Schüler*innen zusammenkamen, um Spaß zu haben und voneinander zu 

lernen. Die Älteren erhielten die Chance, von den Jüngeren den Umgang 

mit modernen Medien wie der Nintendo Switch zu erlernen. Der rege 

Austausch sorgte für einen lebendigen Nachmittag für alle Beteiligten. Ein 

weiteres Angebot, das großen Anklang fand, war der Aquarellkurs in 

Zusammenarbeit mit der VHS für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. 

Aufgrund eines spielerischen Ansatzes lernten die Kinder den Umgang mit 

Aquarellfarben und Papier. Zum ersten Mal startete das Kreisjugendwerk 

eine Zuckertüten-Bastel-Aktion, da vor allem aus Familien mit 

Fluchthintergrund einige Kinder vom Kindergarten in die Schule gewechselt 

sind. Um sicherzustellen, dass wirklich alle Kinder eine Zuckertüte 

bekommen, wurde mit Ehrenamtlichen die Zuckertüten-Bastel-Aktion 

gestartet. Dank großzügiger Spenden musste die Tüte nicht gekauft werden, 

sondern es konnten Rohlinge genutzt werden und diese mit Hilfe der Abc-

Schützen gestaltet werden. 
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Berichte der Verbände 

Bad Rodach 

 
Einmal pro Woche treffen sich alle Schüler*innen und Senior*innen zur 

„gemeinsamen Auszeit“. Über das Schuljahr verteilt werden verschiedene, 

jahreszeitbedingte Angebote durchgeführt. Gemeinsames backen, basteln, 

spielen oder meditieren - es ist immer für jeden etwas dabei. Das diesjährige 

Jahresprojekt war ein gemeinsamer Sitztanz zum Stadtjubiläum. Senior*innen 

aus der Sitztanzgruppe haben mit interessierten Schüler*innen insgesamt 

drei Sitztänze gemeinsam „getanzt“.   

 

Ansprechpartner*in 

 

Carsten Höllein 

carsten.hoellein@awo-coburg.de 

09561/230676-15 

www.awo-coburg.de 

 

      Logo hier 
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Berichte der Verbände 

Bayerische Fischerjugend Kreis Coburg 

Jugendgruppe des Angelverein Rodachtal 1998 e.V.:                                            

Den Auftakt der Angelsaison 2024 machte unser alljähriges Anangeln am 

05.05.2024 am Spanierteich bei Gauerstadt. Unser Jugendgruppenmitglied 

Federico Dimaglie konnte sich die Jugendkönigskette ergattern. Unter dem Jahr 

wurden seitens der Jugendleitung einige Termine zum Angeln angeboten. 

 

                                                                                           

 

 

Am 03.10.2024 bot unser Verein mit 2 

Junganglern im Wildpark Tambach ein 

„Fischer machen Schule“ an. Hier 

untersuchten wir einen Bachlauf auf 

Kleinlebewesen, die auch als natürliche 

Nahrung unserer einheimischen Fische dienen, 

um die Wasserqualität zu beurteilen. Unser 

Jugendzeltlager fand vom 20.07. – 21.07.2024 

am Gewässer der Seewiese zwischen 

Schlettach und Weitramsdorf statt. Bei 

hochsommerlichen Temperaturen fingen die 

Kinder mit leichter Montage einige Rotfedern 

und Barsche. Am Abend nach dem 

gemeinsamen Grillen, bissen dann noch 

schöne Karpfen. Wir übernachteten in einem 

Pavillon und Zelten. Es nahmen etliche Kinder 

an der Veranstaltung teil. 

Bei unseren Vereinsveranstaltungen und 

Arbeitseinsätzen wirkten immer wieder 

Teile unserer Jugendgruppe tatkräftig 

mit. Momentan sind wir 19 Kinder und 

Jugendliche.  

Angelverein Rodachtal e.V. 

Meininger Str. 13, 96476 Bad Rodach 

E-Mail: info@angelverein-rodachtal.de 

Homepage: http://angelverein-rodachtal.de 

 

 
Die Jugendorganisation Bayerische Fischerjugend 

hat im Kreis Coburg folgende Jugendgruppen: 

• Angelverein Rodachtal 1998 e.V.    

• Sport-Fischerei-Verein Seßlach e.V.   

• Bezirksfischereiverein Coburg e.V. 
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Berichte der Verbände 

Bayerische Sportjugend im BLSV – Kreis Coburg 

Die Bayerische Sportjugend im BLSV hat die 

Aufgabe Übungsleiter aus- und fortzubilden. Im 

Herbst fand in der Evangelischen Jugendbil-

dungsstätte Neukirchen die Übungsleiterlizenz-

verlängerung „Erlebnispädagogik – eine 

Methode zur Teamfindung“ statt. Trotz wechsel-

haften Wetters ließen sich die Teilnehmer nicht 

davon abhalten, den Seilgarten zu erleben und 

ihre Teamtauglichkeit auf die Probe zu stellen. 

Die Fortbildung umfasste eine Vielzahl von 

Kooperationsübungen und Aktivitäten im Nied-

rigseilgarten. Der Hochseilgarten bot den Teil-

nehmern zusätzlich die Möglichkeit, ihre eigenen 

Grenzen zu erfahren und zu überwinden. Für 

manche ging es hier mehr um die mentale Her-

ausforderung als um sportliche Stärke. 

Ein zentrales Element der Veranstaltung war die Reflexion über die erlebten Aktivitä-

ten und deren Umsetzung in den eigenen Traineralltag. Die Teilnehmer tauschten 

sich rege darüber aus, wie die erlernten Methoden und Techniken im Training 

angewendet werden können, um die Teamdynamik und den Zusammenhalt in 

ihren Gruppen zu stärken. 

Insgesamt war die Übungsleiterlizenzverlängerung ein tolles Wochenende. Die Teil-

nehmer konnten wertvolle Erfahrungen 

sammeln und neue Impulse für ihre Arbeit 

mitnehmen. 

 



 

21 

 

Berichte der Verbände 

 

BDKJ Regionalverband Coburg 

72h Aktion – Eine bundesweite Sozialaktion 

Die 72h-Aktion ist eine bundesweite Sozialaktion des 

BDKJ. Überall in Deutschland werden verschiedenste 

Aktionen von Ortsgruppen durchgeführt, mit dem Ziel 

die Welt in 72 Stunden ein kleines Stückchen besser 

zu machen. Auch der BDKJ Regionalvorstand 

Coburg hat mitgewirkt und den KJR Coburg bei den 

Vorbereitungen für anstehende Sanierungsarbeiten 

vor Ort geholfen! 

 

 

 

Der BDKJ Coburg ist der Dachverband aller katholischer Kinder- und Jugend- 

(verbandlicher) Gruppen im Seelsorgebereich Coburg Stadt und Land. Er vertritt die 

Belange und Interessen junger Menschen in Kirche, Gesellschaft und Jugendringen. 

Zudem veranstaltet er diverse Aktionen für und mit den Kinder- und 

Jugendgruppen vor Ort. Viel war für 2024 geplant und der BDKJReginalverband 

Coburg hat so einiges auf die Beine gestellt. 

Katholisch 

Blind Date „Kirche mal anders“ in Dörfles-Esbach 

Samba Gottesdienst gemeinsam mit der ejott Coburg 

Unterstützung der Ministrant*innenwallfahrt nach Rom  

Politisch 

Regionalversammlung im Pfarr- und Gemeindezentrum St. Augustin 

Mitwirken in Gremien des KjR, SjR und des Seelsorgebereichs 

Mitwirken bei den U-18 Wahlen im Landkreis Coburg 

Aktiv 

Nachtcafe zur Museumsnacht in Coburg 

Abendvortrag zum Thema Verschwörungsmythen 

Aktion im Rahmen der 72h-Aktion 

 

 

 

 

BDKJ Regionalvorstand Coburg 

beim Aufladen von Schutt 

Verbände im BDKJ 

Regionalverband Coburg: 

 
Bildungsreferent: Cody Axtman 

E-Mail: info@bdkj-coburg.de  

Tel.: 09561 / 51 10 484 

Web: www.bdkj-coburg.de  

mailto:info@bdkj-coburg.de
http://www.bdkj-coburg.de/
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Berichte der Verbände 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Stamm Löwe von 

Meissen 

Im Jahr 2024 war bei uns einiges geboten. Wir konnten erneut einen großen 

Mitgliederzuwachs verzeichnen. Neben unseren regelmäßigen Gruppenstunden 

standen einige Lager und Aktionen auf dem Jahresplan. 

Im März begannen wir das Pfadfinderjahr traditionell mit einer Wochenendfahrt. 

Diese führte uns nach Fornbach, wo eine Halstuchverleihung am Lagerfeuer eins 

der vielen Highlights war. 

Pfingsten nahmen wir mit Stämmen aus ganz Bayern am Landespfingstlager des 

BdP LV Bayern in Reinwartshofen teil. Gemeinsam mit den Stämmen Patronus aus 

Cadolzburg und Albatros aus München bildeten wir eine Stammesgruppe mit fast 

70 Personen. Das bunt gemischte Programm und Ausflüge in die angrenzende 

Natur und ins Freibad rundeten das Lager ab. 

Ende Juli reiste eine Fahrtengruppe der Stämme Löwe von Meissen und Patronus 

nach Finnland. Gemeinsam mit ca. 5000 finnischen Pfadfinderinnen und 

Pfadfindern nahmen wir am Lager „Kimara“ teil. Im Anschluss erkundeten wir auf 

unserer kleinen Tour die Hauptstadt Helsinki.  

Kurz nach unserer Finnland-

Großfahrt stand bereits das 

nächste Lager an. Unsere 

Wölflinge verbrachten vier Tage 

voller Spaß und Spannung in 

Bayreuth. 

Bereits im September schloss 

eine gemeinsame 

Stammesfahrt mit Freunden 

vom Stamm Falken vom 

Greifenstein aus Bad 

Blankenburg unser Fahrtenjahr 

ab. 

 

 
Ansprechpartner*in 

 

Benedikt Hutterer 

info@loewe-von-meissen.de 

 

www.loewe-von-meissen.de  
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Berichte der Verbände 

Jugendorganisation Bund Naturschutz Untersiemau 

 

In den Fotos ist ein Teil unserer Aktionen 2024 dargestellt: 

Oben: Bau von Quartieren für Blattlauslöwen – Ramadama an der Itz - seit über 30 

Jahren 

Unten: Zeltlager - Info zum Leben von Bibern durch Dana – Waldtag - es hat großen 

Spaß gemacht 

Weiteres: Jahresprojekt Flachs herstellen – von der Aussaat von Lein bis zum 

Flachsbrechen; Obsternte mit dem Verarbeiten von Äpfeln zu Apfelsaft; Kräuter 

sammeln und verarbeiten  

 

Ansprechpartner 

 

Peter Schumann 

E-Mail: peter-schumann@t-

online.de 

Telefon: 09565/6672 
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Berichte der verbände 

Chorjugend im Fränkischen Sängerbund 

Die Chorjugend im Fränkischen Sängerbund (CJ FSB) ist die selbständige 

Jugendorganisation des Fränkischen Sängerbundes. Sie vertritt mit eigener 

Geschäftsstelle alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum 

vollendeten 27. Lebensjahr in den Kinder- und Jugendchören, sowie Instrumental- 

und Tanzgruppen, welche im FSB organisiert sind. In Zahlen waren dies im Jahr 2024 

125 Vereine (bzw. Schulen) mit insgesamt 4130 aktiven Kindern- und Jugendlichen, 

verteilt über die drei fränkischen Regierungsbezirke und Teile der Oberpfalz. Die CJ 

FSB ist in Bayern der einzige selbständige Jugendverband der Deutschen 

Chorjugend und hat sich zum Ziel gesetzt, musikalische Aktivitäten, insbesondere 

den Chorgesang, zu fördern und dabei kulturelle Gemeinschaftsaufgaben 

wahrzunehmen. Daneben werden jugendpflegerische Maßnahmen durchgeführt; 

die freie und öffentliche Jugendarbeit wird angeregt und unterstützt. Dazu gehören 

gesellschaftspolitische, soziale und kulturelle Bildungsarbeit, Jugendberatung, 

Freizeitangebote mit Erholung, gesellschaftliche Veranstaltungen, Spiel, Musik und 

Bewegung sowie die Förderung internationaler Zusammenarbeit.    

Das Jahr 2024 haben wir vor allem genutzt, um das Deutsche Chorfest in Nürnberg, 

das dort 2025 stattfinden wird, weiter vorzubereiten. Dafür wurde z. B. auch die 

Geschäftsstelle in Coburg restrukturiert und gestärkt. Das Re-Design der 

Verbandswebsite wurde gestartet und auch das Verbandslogo wurde an ein 

modernes Design angepasst. Die Sängerkreise und die Chöre waren gewohnt aktiv 

und profitierten von der Unterstützung der CJ FSB. Der in den letzten Jahren für den 

Verleih aufgebaute Materialfundus aus z. B. PA-Anlage, Karaoke-Anlage, E-Pianos, 

Spielmaterialien, etc., wird weiterhin gut genutzt und bereichert die Arbeit in den 

Kinder- und Jugendchören. Auch wurde das von der CJ FSB erarbeite 

Ausbildungskonzept „ChoLA“, was die Inhalte der Juleica um kinder- & 

jugendchorspezifische Aspekte erweitert, erfolgreich an die Deutsche Chorjugend 

übergeben und gemeinsam angeboten. 

Auch die Einrichtung des neuen Chorzentrums im Kloster Weißenohe, insbesondere 

eines eigenen Raumes für die Kinder- und Jugend(Chor)arbeit, war 2024 wieder 

von großer Bedeutung und alle Beteiligten hoffen, dass nun die letzten 

verwaltungstechnischen Hürden aus dem Weg geräumt werden können und die 

langen Planungszeiten endlich in die Realisierungsphase übergehen können.  

Chorjugend im Fränkischen Sängerbund 

e.V. 

  

Geschäftsstelle  

Bahnhofstraße 30  

96450 Coburg  

Telefon: +49 (0)9561 / 87 17 43  

Telefax: +49 (0)9561 / 7 55 80 

  

Email: info@chorjugend-fsb.de 

Internet: www.chorjugend-fsb.de 
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Berichte der Verbände 

Coburger Obstsalat 

Jugendgruppe „Stoppelhopser“ OGV Fürth am Berg  

 

 
 
Die monatlichen Gruppenstunden fanden wieder in unserem schönen Jugendhaus 

statt. Da es mitten in der Natur steht, wird meistens zuerst gebastelt und dann geht 

es nach draußen. 

Hier haben wir auch mit Hilfe von Rhabarber Blättern Schalen aus Beton hergestellt, 

die dann als Vogeltränke dienen.  

Auf unserem kleinen Feld wurden auch wieder Kürbisse angepflanzt, leider wurden 

aber unsere schönsten von Unbekannten mitgenommen.  

Ein Spielplatzbesuch macht auch immer Spaß. Dort wurden in diesem Jahr einige 

Geräte überholt. Nun ist Dank unserem Bauhof alles wieder perfekt.  

Am liebsten laufen wir aber an der Steinach entlang. Dort können wir Steine werfen 

und wenn es warm genug ist, dürfen wir auch ins Wasser. 

In diesem Jahr waren wir besonders für unsere Dorfweihnacht aktiv. Wir 

haben Kugeln, Sterne und Weihnachtsbäume für die Dekoration des ersten Fensters 

am größten Adventskalender im Dorf bemalt. Für diese Aktion hat jeder einen, von 

den Jugendgruppenleiterinnen gebastelten, großen Adventskalender bekommen. 
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Berichte der Verbände 

Gewerkschaftsjugend im DGB 

Vernetzung DGB Jugend IG BCE Jugend in Coburg Stadt und Land 

Im vergangenen Jahr veranstaltete die DGB Jugend gemeinsam mit der IG BCE 

eine Weihnachtsfeier. Neben festlicher Stimmung, der Verabschiedung unseres 

Kollegen, dessen Elternzeitvertretung zum Dezember auslief und geselligem 

Beisammensein stand ein ernstes Thema im Mittelpunkt: das Erstarken rechter 

Parteien. In einer engagierten Diskussion wurden die Gefahren für die Demokratie 

und die Notwendigkeit eines entschlossenen Widerstands betont. Die 

Teilnehmer*innen tauschten sich über Strategien aus, wie man dem Rechtsruck in 

der Gesellschaft entgegenwirken kann. Diese Feier war nicht nur ein festlicher 

Höhepunkt, sondern auch ein wichtiger Moment der politischen Bildung und des 

Zusammenhalts. 

Berufsschultour der DGB Jugend Oberfranken im Raum Coburg 

Ein weiteres Highlight des Jahres war die Berufsschultour der DGB Jugend an den 

Coburger Berufsschulen. Mit großem Engagement informierten wir die Schülerinnen 

über ihre Rechte und Pflichten in der Ausbildung. In interaktiven Workshops und 

spannenden Vorträgen wurden Themen wie Arbeitsrecht, Mitbestimmung und 

gewerkschaftliches Engagement behandelt. Die Resonanz war äußerst positiv, und 

viele junge Menschen zeigten großes Interesse an einer aktiven Mitgestaltung ihrer 

beruflichen Zukunft. Diese Tour war ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für 

gewerkschaftliche Arbeit zu stärken und die nächste Generation von 

Arbeitnehmerinnen zu motivieren. 

Dabei lag es uns besonders am Herzen, mit den Auszubildenden darüber ins 

Gespräch zu kommen, wie sie durch Mitbestimmungsmöglichkeiten und Tarifarbeit 

ihre eigene Zukunft selbst in die Hand nehmen und Weichen für ihren weiteren 

beruflichen Werdegang stellen können, um von 40-50 Jahren Arbeit auch gut leben 

zu können. 

Ansprechpartner: 

 

Paul Hummer 

Jugensekretariat-oberfranken@dgb.de 

0951/2080066 

https://oberfranken.dgb.de/jugend 
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Berichte der Verbände 

Jugendfeuerwehr des Landkreises Coburg e.V. 

Von 19. bis 21. Juli 2024 war es so weit. Es fand das 26. Kreisjugendzeltlager statt. 

Rund 60 Teilnehmer aus 13 Jugendfeuerwehren nahmen auf dem Sportplatz in 

Mittelberg daran teil.  

Die drei Tage waren gefüllt mit:  

Fahrzeugkunde, verschiedenen Einsatzübungen, Ausbildung in der 

Vegetationsbrandbekämpfung, Besuch der Kinderfeuerwehr, Spiel und Spaß mit 

dem Menschen-Kicker, Lagerfeuer mit Stockbrot, Feuerwehr-Minigolf und 

Lagerolympiade.  

Bei der Olympiade gab es 5 verschiedene Stationen, an denen Geschicklichkeit, 

Teamgeist, Können, Glück und vieles mehr gefragt war. Zu den Spielen gehörten 

blinder Wassertransport mit einem Schwamm, Torwandschießen, Hufeisen werfen, 

Stelzenlauf und Rasenski fahren. 

Am Ende konnten die Sieger der Lagerolympiade mit Pokalen geehrt werden. 

 

 

 

   

Ansprechpartner*in 

 

Kreisjugendsprecherin  

Nicole Boßecker 

nicole@bossecker.de 

Tel. 09565/616755 

https:///www.kjfv-coburg.de 

 

 

      Logo hier 
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Berichte der Verbände 

THW Jugend Coburg 

 
Auch dieses Jahr fanden wieder viele Dienste  

und Freizeiten für unsere Jugendlichen statt. 

 

 

Das erste Highlight im Jahr war die Teilnahme am  

Blaulicht-Event des BBC Coburg.  

Zahlreiche Jugendliche und Betreuer nahmen daran teil  

und unterstützten mit viel Applaus  

unsere Basketballer in der HUK-Arena. 

 
 

 
 

Im Mai wurden in Kronach erfolgreich von einigen Jugendlichen das 

Leistungsabzeichen in Blau, Bronze und Silber absolviert. 
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Berichte der Verbände 

  
 

Ein weiteres Highlight war unser Regionalstellenzeltlager in Haßfurt.  

 

Neben den kameradschaftlichen Austausch mit anderen  

THW-Jugendgruppen, gab es viel bei der Feuerwehr und der Atemschutzstrecke in 

Haßfurt zu entdecken.  

 

Neben einer erfolgreichen Stadt-Rallye  

kam natürlich auch die freie Zeit  

zum Spielen und Toben nicht zu kurz. 
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Berichte der Verbände 

 
 

Im Herbst besuchten uns Kameraden der Rot-Kreuz Jugend Ebersdorf.  

Ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer mit Stockbrot durfte hier nicht fehlen. 

 
 

 
 

Am Folgetag hatten wir Besuch von der Freiwilligen Feuerwehr Oberfüllbach. Diese 

zeigte uns auf eindrucksvoller Weise, wie gefährlich explodierende Spraydosen sind, 

und was es für eine gewaltige Reaktion gibt, einen Fettbrand mit Wasser löschen zu 

wollen. 
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Berichte der Verbände 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zum Jahresabschluss hatten wir mit den Jugendlichen ein tolles Wochenende auf 

der Burg Feuerstein.  

Die Jugendlichen bearbeiteten in kleinen Workshops  

wie aus ihrer Sicht ein guter Jugenddienst gestaltet sein sollte. 

 
 

 
 

Ansprechpartner*in 

 

Ortsjugendbeauftragter  

der THW Jugend Coburg: 

 

Matthias Müller 

Matthias.Ahorn@web.de 
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Das Jugendfreizeitzentrum 

Das Jugendfreizeitzentrum „Am Weinberg“ 

Hoch über der Stadt Rödental liegt idyllisch und ruhig das Kreisjugendheim "Am 

Weinberg" Man kann hier in herrlicher Lage Freizeiten, Seminare und andere 

Aktivitäten durchführen. Das Haus mit 40 Betten ist wahlweise als Selbstversorgerhaus 

oder mit Vollverpflegung buchbar. Es ist mit Ausnahme vom 24.12. bis 06.01. 

ganzjährig geöffnet. Das Kreisjugendheim und seine Umgebung bieten vielfältige 

Freizeitmöglichkeiten. Sport, Kultur, Natur oder herrliche Ausflüge ins Coburger Land 

und den nahen gelegenen Thüringer Wald lassen jeden auf seine Kosten kommen. 

Der Mönchrödener Bahnhof ist in 15 Minuten zu Fuß erreichbar. Der KJR Coburg bietet 

für Bahnfahrten ermäßigte Gruppenfahrscheine an. In der Stadt Rödental findet man 

zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Gaststätten. 

 

Übernachtungsgebühr: 

ab 7,50€/Person oder 

200,00€ Mindestbele-

gungsgebühr für 

Gruppen aus dem 

Landkreis Coburg; die 

Preise sind nach Alter 

der Teilnehmer 

gestaffelt und erhöhen 

sich für Gruppen, die 

nicht im Landkreis 

angesiedelt sind. Für 

Strom, Wasser und Gas 

werden Verbrauchs-

kosten erhoben.  

 

 

Belegung im Jahr 2024 

Insgesamt waren 51 Gruppen mit 1226 Übernachtungsgästen im Haus. 13 Gruppen 

davon kamen aus dem Landkreis. Insgesamt konnten 3.701 Übernachtungen gezählt 

werden. 
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Der Seminarraum 

Der Seminarraum 

Barrierefreie Tagungseinheit für Sitzungen, Fortbildungen und Vorträge  

Räume:  Seminarraum, Küche, Sanitärbereich mit Dusche, Abstellraum  

Ausstattung: fest installierter Beamer mit ausfahrbarer  Leinwand 

  Lamellenvorhang 

  Flipcharts und Pinnwände 

  Moderationsmaterial (Verbrauch wird in Rechnung gestellt) 

 

Kosten: ab 50 €/Tag für KJR-Mitgliedsorganisationen und Partner maximal 100 €/Tag 

zzgl. Verbrauchkosten von Strom und Wasser sowie Steuer 

 

Service: Vorbereitung der Bestuhlung nach Wunsch  

Catering 

 

 

Belegung 2024 

11 Gruppen, wovon 7 Gruppen aus 

dem Landkreis anreisten. 

Insgesamt war der Seminarraum an 

40 Tagen belegt. 
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Der Förderverein 

Der Förderverein 

Der im Jahr 1995 gegründete Förderverein 

Jugendfreizeitzentrum Weinberg e.V. hat die Aufgabe, 

den Kreisjugendring Coburg (KJR) als Träger des 

Kreisjugendheims „Am Weinberg“, sowie als Eigentümer 

des Hüttendorfes bei der Erfüllung seiner dortigen 

Aufgaben in der Jugendarbeit, sowohl ideell als auch 

materiell zu fördern. Im Laufe seines Bestehens hat der 

Förderverein diese Aufgabe durch seine Mitglieder und 

seinen Vorstand beständig erfüllt, somit zum Fortbestand 

des Jugendfreizeitzentrums beigetragen und zahlreiche 

Anschaffungen ermöglicht. Ohne seine 

immerwährende Unterstützung, getragen durch derzeit über 50 Mitglieder, wären 

manche dringend notwendige Erwerbungen nicht möglich gewesen. 

Anschaffungen, Bezuschussungen und Arbeiten vom Förderverein 
 

• Jugendbus für den KJR-Verleih 

• Basketballanlage & Fußballtore für das Jugendfreizeitzentrum 

• Mobile(s) Beschallungssystem / PA-Anlage für das Jugendfreizeitzentrum 

• Klavier im Speisesaal des Jugendfreizeitzentums 

• Heizstrahler für den KJR-Verleih 

• zahlreiche Einrichtungsgegenstände im Jugendfreizeitzentrum 

• diverse Umbau-/ Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im 

Jugendfreizeitzentrum 

• Reparaturen am Jugendfreizeitzentrum von durch Versicherung nicht 

gedeckten Elementarschäden 

• Durchführung eines Workcamps zur Sanierung der Außenanlagen des 

Jugendfreizeitzentrums 

• Veranstaltung von Jubiläums- und Benefizveranstaltungen 

Aktueller Vorstand des Fördervereins 
 

Der aktuelle Vorstand des Fördervereins Jugendfreizeitzentrum Weinberg, Sebastian 

Straubel (1.Vorsitzender), Alexander  Müller (2.Vorsitzender), Frank Markus Wenzel 

(Kassierer), Sibylle Oettle (Schriftführerin), Angelika Rückert (Beisitzerin), Peter 

Rückert (Beisitzer) und Sabine Marr (Kassenprüferin) freuen sich über weitere Beitritte 

und Unterstützer des Jugendfreizeitzentrums „Am Weinberg“. 

Rabatt 
 

Mitglieder des Fördervereins erhalten 0,50€ Rabatt pro Person bzw. Übernachtung 

im Kreisjugendheim bzw. 10% Rabatt auf die Mindest-Belegungsgebühr. Ebenfalls 

10% Rabatt erhalten die Mitglieder auf die Tagesgebühr im Seminarraum und die 

Übernachtungsgebühr im Hüttendorf 

https://kjr-coburg.de/wp-content/uploads/2023/03/Logo-jufzz-mit-Adresse.jpg
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Mitgliedsantrag 

Vorname:  _________________________ 

Nachname:  _________________________ 

Straße:  _________________________ 

PLZ, Wohnort: _________________________ 

 Telefon: _________________________ 

E-Mail:  _________________________ 

Geburtsdatum: _________________________ 

 Eintritt ab: _________________________ 

Jahresbeitrag: Mindestbeitrag 

Anderer Beitrag 

□ 35,00 € 

€ 
□       € 

Erklärung Mitgliedschaft 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft beim „Förderverein Jugendfreizeitzentrum Am 

Weinberge.V." Ich erkenne die Satzung des Vereins an. 

 

 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 

     SEPA-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE97ZZZ00000546 l l 2 

Mandatsreferenz:   siehe Lastschriftbuchung 

 

Ich ermächtige den Förderverein Jugendfreizeitzentrum Weinberg e.V., den Mitgliedsbeitrag 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 

die vom Förderverein Jugendfreizeitzentrum e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Zahlungsart:    Wiederkehrende Zahlung 

Kontoinhaber (Vorname, Name):  _____________________________________ 

Kontonummer (lBAN):   _____________________________________ 

Kreditinstitut (Name und BIC):  _______________________    ______________ 

 

 

______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 

Bitte geben Sie die Erklärung inklusivem SEPA-Lastschriftmandat persönlich ab oder 

senden das Original vollständig (in Blockschrift) ausgefüllt zu. Jede Änderung der 

persönlichen Daten, muss dem Verein gemeldet werden (Kontodaten, Namen, Anschrift). 
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Mitgliedsantrag 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung Mitgliedsantrag 

Ich willige ein, dass der Förderverein Jugendfreizeitzentrum Am Weinberg e.V., als 

verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie 

Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 

Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges 

und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt wer 

den. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 

nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen 

Förderverein Jugendfrei zeitzentrum e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen 

der Vorgaben der DSG VO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten wer den müssen, für die Zukunft 

zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 

 

______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

Ich willige ein, dass der Förderverein Jugendfreizeitzentrum Am Weinberg e.V. meine E-Mail-

Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation 

nutzt. 

 

______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 

 

 

 

Ich willige ein, dass der Förderverein Jugendfreizeitzentrum Am Weinberge. V. Bilder von 

Veranstaltungen auf der Website des Kreisjugendring Coburgs oder sonstigen Publikationen 

(z.B. Jahresbericht Kreisjugendring Coburg) veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 

Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten 

Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der Abgebildeten 

Personen. 

 

______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
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Bus- und Geräteverleih 

Bus- und Geräteverleih 

 

Opel-Vivaro mit langem Radstand 

9-Sitzer, Dieselmotor, Bluetooth  

Radio, Navi, Sicherheitswesten,  

Schneeketten 

Haftpflichtversicherung  

mit unbegrenzter Deckung  

Vollkaskoversicherung mit 500 € SB,  

Schutzbrief für In- und Ausland 

 

Kosten 

Pauschale pro Tag für Mitglieder 

 

incl. 300 km/Tag 40,00 € 

je weiterer Kilometer 0,10 € 

Nichtmitglieder incl. 200 km 50,00 € 

Je weiterer Kilometer 0,15 € 

nicht ordnungsgemäße Reinigung 25,00 € 

Kaution 150,00 € 

 

Das Fahrzeug wird vollgetankt bei der Geschäftsstelle des KJR Coburg übergeben 

und ist dort wieder sauber und vollgetankt zurückzubringen 
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Bus- und Geräteverleih 

Bistrotische 

10 Stück 

Leihgebühr 2,50 €/Stück/Tag 

(2,00 € für Mitglieder) 

 

Terassenstrahler 

2 Stück 

Leihgebühr 10,00 €/Stück/ Tag 

(5,00 € für Mitglieder) 

 

Es sind jeweils 50,00 € Kaution zu hinterlegen  

(gilt nicht für Mitglieder) 

 

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer 

 

Abholung in der Geschäftsstelle des KJR Coburg 

Hohe Wart 31 

96472 Rödental  

Tel.: 09563/1420 

Mail: info@kjr-coburg.de 

 

 

 

mailto:info@kjr-coburg.de
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Bus- und Geräteverleih 

Neu im Verleih! 

Das Escape Game zur Sensibilisierung extremistischer Themen: 

Das Spiel für Jugendliche ab 14 

Jahren! 

Themen u.a. Rechts- und 

Linksextremismus, religiöser 

Extremismus, Demokratie. 

Optimal für Kleingruppen. 

Auch für Projekte in der Schule 

geeignet. 

Spieldauer: mind. eine Stunde. 

Je Ausleihe 5,00€ Unkostenbeitrag. 

Mehr Infos auch auf der 

Homepage! 

Ausleihbar beim Kreis- oder 

Stadtjugendring. 
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Förderrichtlinien 

Förderung von Freizeit-

maßnahmen von Mitgliedern 
(gültig ab 01.01.2024) 

 

1.   Zweck der Förderung 

Freizeitmaßnahmen sollen 

Teilnehmern/innen ein gemeinsames 

Erleben sozialer Erfahrungen 

ermöglichen und den schonenden 

Umgang mit Natur und Umwelt fördern. 

 

2.   Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden kurz- und 

längerfristige Freizeitmaß-nahmen, die 

dem Zweck der Förderung 

entsprechen und den Charakter einer 

Freizeit, Jugendbildungs-maßnahme, 

Begegnungs- oder Studienfahrt haben. 

Ausgeschlossen sind Lehrgänge und 

Fahrten aus reinem Verbandsinteresse 

(Fachveranstaltungen, Tagungen, 

Konferenzen, Wettbewerbe, 

konfessionelle Maßnahmen usw.), 

Mitarbeiterbildungen und Familien-

freizeiten. 

 

3.   Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind alle Mitglieder 

des KJR Coburg: Jugendverbände 

und deren Untergliederungen, 

Jugendinitiativen und 

Jugendgemeinschaften (im 

Folgenden Mitglieder genannt). 

 

4. Fördervoraussetzungen 

4.1. Zweck der Maßnahme 

Die Maßnahme muss dem Zweck und 

Gegen-stand der Förderung 

entsprechen. 

4.2. Dauer der Maßnahme 

Die Maßnahme muss mindestens 3 

Tage mit zwei Übernachtungen 

umfassen. (Maximal wer-den 10 

Übernachtungen bezuschusst.) 

4.3. Mindestteilnehmerzahl 

An der Maßnahme müssen 

mindestens 5 Personen (+1 Leiter/in) 

teilnehmen. 

4.4. Mindestalter der 

Teilnehmer/innen 

Das Mindestalter beträgt 6 Jahre. 

4.5. Höchstalter der 

Teilnehmer/innen 

Die Teilnehmer/innen dürfen nicht 

älter als 26 Jahre sein (ausgenommen 

verantwortliche Leiter/innen). 

4.6. Teilnehmer/innen (inklusive 

Leiter/innen) 

Die Teilnehmerzahl aus dem Landkreis 

Coburg muss mindestens 50 % 

betragen; ansonsten werden nur die 

Teilnehmer/innen aus dem Landkreis 

Coburg gefördert. 

4.7. Doppelantragstellung  

Eine Doppelantragstellung der 

gesamten Maßnahme bei Stadt- und 

Kreis-jugendring Coburg ist 

ausgeschlossen. 

 

4.8. Eigenbeteiligung der 

Teilnehmer/innen 

Es ist von den Teilnehmer/innen ein 

angemessener Teilnehmerbetrag zu 

erbringen. 

 

5. Umfang und Höhe der 

Förderung 

5.1. Was wird gefördert? 

Zuwendungsfähig sind die 

allgemeinen Sachkosten der 

Maßnahme soweit sie nicht der 

Material-förderung unterliegen. Es 

erfolgt eine reine 

Fehlbetragsförderung. 

 

5.2. Höhe der Förderung                                       

Die Förderung beträgt je 

Übernachtung und Teilnehmer/in auf 

Zeltplätzen, in festen Häusern 

und bei Auslandsfahrten €   7,00 

höchstens jedoch  € 70,00 

Förderung für Teilnehmer/innen mit 

JULEICA 

beträgt pro Übernachtung €   8,50 

höchstens jedoch             €  85,00 
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Förderrichtlinien 

Die Förderung für Leiter/innen mit 

JULEICA  

beträgt pro Übernachtung € 10,50 

höchstens jedoch  € 105,00 

5.3. Anerkannte Zahl der 

Gruppenleiter/innen 

Der Förderbetrag wird bei 

Maßnahmen mit einer Gruppengröße 

bis zu 10 Teilnehmer/innen für maximal 

2 Leiter/innen gewährt. 

Je angefangene weitere 5 

Teilnehmer/innen wird 1 weitere/r 

Gruppenleiter/in bezuschusst.  

Bei inklusiven Freizeiten kann eine 

höhere Anzahl an Leiter/innen 

gefördert werden. Dies muss 

begründet werden. 

5.4. Höchstsätze je Verband 

Die Jugendgruppen eines 

Jugendverbandes können max. 25 % 

des dafür vorgesehenen 

Haushaltspostens erhalten. 

 

6. Verfahren 

6.1. Antragstellung  

Der Antrag ist innerhalb von 6 Wochen 

nach Ende der Maßnahme zu stellen. 

6.2. Bewilligung und Ablehnung 

Der KJR Coburg entscheidet nach 

Prüfung der Unterlagen über den 

Antrag. Ein Anspruch auf 

Zuschussgewährung besteht nicht. 

6.3. Abrechnung 

Für die Abrechnung sind die 

Formblätter des KJR  Coburg 

(Verwendungsnachweis, Kurzbericht, 

Teilnehmer/innenliste und 

Kostenaufstellung) zu verwenden. 

Beizufügen ist die Ausschreibung bzw. 

Einladung der Maßnahme. 

 

Der/die Zuwendungsempfänger/in 

hat die Verwendungsunterlagen 

gemäß der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen vorzuhalten. 

Der KJR Coburg behält sich vor, 

stichprobenartig Einzelbelege zu 

prüfen. Eine Einsendung der 

Einzelbelege mit Antragstellung ist 

nicht notwendig. 

 

6.4. Auszahlung 

Der Zuschuss wird nach Eingang und 

Prüfung der Abrechnung direkt an den 

Antragsteller ausgezahlt. Eine 

Auszahlung an Privatpersonen ist nicht 

möglich. Der KJR Coburg kann 

Zuschüsse nur im Rahmen seines 

Haushalts gewähren. Zur Aus-zahlung 

im laufenden Jahr kommen die bis 30. 

November d.J. abgerechneten 

Maßnahmen. In den Dezember d.J. 

fallende Abrechnungen wer-den im 

folgenden Jahr berücksichtigt. 

Barauszahlungen sind nicht möglich. 

In der Regel wird die Förderung auf ein 

Konto des Mitgliedes überwiesen. 

Andernfalls ist die Ausnahme schriftlich 

zu begründen und eine Bestätigung 

über die sach-gemäße Verwendung 

der Fördergelder abzugeben. 

 
7. Restmittel 

Evtl. vorhandene Restmittel aus dieser 

Haushaltsstelle erhalten zunächst 

diejenigen Verbände, deren 

Kontingente (25% der Haushaltsstelle) 

ausgeschöpft sind. Über die dann 

noch vorhandenen Restmittel 

entscheidet der KJR-Vorstand. 

 

 

 

Kreisjugendring Coburg   

Vollversammlung 07.11.2023 
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Förderrichtlinien 

Förderung von 

Freizeitmaßnahmen von 

Mitgliedern ohne 

Übernachtung 

(gültig ab 01.01.2024 ) 

 

1.   Zweck der Förderung 

Freizeitmaßnahmen sollen 

Teilnehmern/innen ein gemeinsames 

Erleben sozialer Erfahrungen 

ermöglichen und den schonenden 

Umgang mit Natur und Umwelt fördern. 

 

2.   Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden kurz- und 

längerfristige Freizeitmaß-nahmen, die 

dem Zweck der Förderung 

entsprechen und den Charakter einer 

Freizeit, Jugendbildungs-maßnahme, 

Begegnungs- oder Studienfahrt haben. 

Ausgeschlossen sind Lehrgänge und 

Fahrten aus reinem Verbandsinteresse 

(Fachveranstaltungen, Tagungen, 

Konferenzen, Wettbewerbe, 

konfessionelle Maßnahmen usw.), 

Mitarbeiterbildungen und Familien-

freizeiten. 

 

3.   Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind alle Mitglieder 

des KJR Coburg: Jugendverbände 

und deren Untergliederungen, 

Jugendinitiativen und 

Jugendgemeinschaften (im 

Folgenden Mitglieder genannt). 

 

4. Fördervoraussetzungen 

4.1. Zweck der Maßnahme 

Die Maßnahme muss dem Zweck und 

Gegen-stand der Förderung 

entsprechen. 

4.2. Dauer der Maßnahme 

Die Maßnahme muss mindestens 3 

aufeinander-folgende Tage dauern 

und täglich mindestens 6 Stunden 

Programm (incl. Mahlzeiten) umfassen. 

4.3. Mindestteilnehmerzahl 

An der Maßnahme müssen 

mindestens 5 Personen (+1 Leiter/in) 

teilnehmen.  

4.4. Mindestalter der 

Teilnehmer/innen 

Das Mindestalter beträgt 6 Jahre. 

4.5. Höchstalter der 

Teilnehmer/innen 

Die Teilnehmer/innen dürfen nicht 

älter als 26 Jahre sein                       

(ausgenommen verantwortliche 

Leiter/innen). 

4.6. Teilnehmer/innen (inklusive 

Leiter/innen) 

Die Teilnehmerzahl aus dem Landkreis 

Coburg muss mindestens 50 % 

betragen; ansonsten werden nur die 

Teilnehmer/innen aus dem Landkreis 

Coburg gefördert. 

4.7. Doppelantragstellung  

Eine Doppelantragstellung der 

gesamten Maßnahme bei Stadt- und 

Kreisjugendring Coburg ist 

ausgeschlossen. 

4.8. Eigenbeteiligung der 

Teilnehmer/innen 

Es ist von den Teilnehmer/innen ein 

angemessener Teilnehmerbetrag zu 

erbringen. 

 

5. Umfang und Höhe der Förderung 

5.1. Was wird gefördert? 

Zuwendungsfähig sind die 

allgemeinen Sachkosten der 

Maßnahme soweit sie nicht der 

Material-förderung unterliegen. Es 

erfolgt eine reine 

Fehlbetragsförderung. 

 

5.2. Höhe der Förderung                                       

Die Förderung beträgt je Teilnehmer/in 

pro Tag        €   4,00 

höchstens jedoch     € 40,00 

Förderung für Teilnehmer/innen mit 

JULEICA beträgt pro Tag  €    5,50 

höchstens jedoch              €  55,00 
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Förderrichtlinien 

Die Förderung für Leiter/innen mit 

JULEICA beträgt pro Tag €    7,50 

höchstens jedoch  €  75,00 

Es werden nur die Teilnehmer/innen 

gefördert, die an allen Tagen der 

Maßnahme teilnehmen. Es ist die 

Teilnahme für jeden Tag 

nachzuweisen. 

5.3. Anerkannte Zahl der 

Gruppenleiter/innen 

Der Förderbetrag wird bei 

Maßnahmen mit einer Gruppengröße 

bis zu 10 Teilnehmer/innen für maximal 

2 Leiter/innen gewährt. 

Je angefangene weitere 5 

Teilnehmer/innen wird 1 zusätzliche/r  

Gruppenleiter/in bezuschusst.  

Bei inklusiven Freizeiten kann eine 

höhere Anzahl an Leiter/innen 

gefördert werden. Dies muss 

begründet werden. 

5.4. Höchstsätze je Verband 

Die Jugendgruppen eines 

Jugendverbandes können max. 25 % 

der dafür vorgesehenen Haushalts-

stelle erhalten. 

 

6. Verfahren 

6.1. Antragstellung  

Der Antrag ist innerhalb von 6 Wochen 

nach Ende der Maßnahme zu stellen. 

6.2. Bewilligung und Ablehnung 

Der KJR Coburg entscheidet nach 

Prüfung der Unterlagen über den 

Antrag. Ein Anspruch auf 

Zuschussgewährung besteht nicht. 

6.3. Abrechnung 

Für die Abrechnung sind die 

Formblätter des KJR  Coburg 

(Verwendungsnachweis, Kurzbericht, 

Teilnehmer/innenliste und Kostenauf-

stellung) zu verwenden. Beizufügen ist 

die Ausschreibung bzw. Einladung der 

Maßnahme. 

Der Zuwendungsempfänger hat die 

Verwendungsunterlagen gemäß der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 

vorzuhalten. Der KJR Coburg behält 

sich vor, stichprobenartig Einzelbelege 

zu prüfen. Eine Einsendung der 

Einzelbelege mit Antragstellung ist 

nicht notwendig. 

6.4. Auszahlung 

Der Zuschuss wird nach Eingang und 

Prüfung der Abrechnung direkt an den 

Antragsteller ausgezahlt. Eine 

Auszahlung an Privatpersonen ist nicht 

möglich. Der KJR Coburg kann 

Zuschüsse nur im Rahmen seines 

Haushalts gewähren. Zur Aus-zahlung 

im laufenden Jahr kommen die bis 30. 

November d.J. abgerechneten 

Maßnahmen.  

 

In den Dezember d.J. fallende 

Abrechnungen werden im folgenden 

Jahr berücksichtigt. Bar-auszahlungen 

sind nicht möglich. In der Regel wird 

die Förderung auf ein Konto des 

Mitgliedes überwiesen. Andernfalls ist 

die Ausnahme schriftlich zu 

begründen und eine Bestätigung über 

die sachgemäße Verwendung der 

Fördergelder ab-zugeben. 

 

7. Restmittel 

Evtl. vorhandene Restmittel aus dieser 

Haushaltsstelle erhalten zunächst 

diejenigen Verbände, deren 

Kontingente (25% des 

Gesamtbudgets) ausgeschöpft sind. 

Über die dann noch vorhandenen 

Restmittel entscheidet der KJR-

Vorstand. 

 

 

Kreisjugendring Coburg   

Vollversammlung 07.11.2023 
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Förderrichtlinien 

Förderung von 

Eintagesmaßnahmen von 

Mitgliedern das KJR 

Coburg 
(gültig ab 01.01.2024) 

 

1. Zweck der Förderung 

Freizeitmaßnahmen sollen 

Teilnehmer:innen ein gemeinsames 

Erleben sozialer Erfahrungen er-

möglichen und den schonenden 

Umgang mit Natur und Umwelt 

fördern. 

 

2. Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden eintägige 

Freizeitmaßnahmen, die dem Zweck 

der Förderung entsprechen und den 

Charakter einer Freizeit, 

Jugendbildungsmaßnahme, Be-

gegnungs- oder Studienfahrt haben. 

Ausgeschlossen sind Lehrgänge und 

Fahrten aus reinem Verbandsinte-

resse (Fachveranstaltungen, Ta-

gungen, Konferenzen, Wettbewerbe, 

konfessionelle Maßnahmen usw.), 

Mita-beiterbildungen und Familien-

freizeiten. 

 

3. Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind alle Mitglieder 

des KJR Coburg: Jugendverbände 

und deren Untergliederungen, 

Jugend-initiativen und 

Jugendgemeinschaften (im 

Folgenden Mitglieder genannt). 

 

4. Fördervoraussetzungen 

4.1. Zweck der Maßnahme 

Die Maßnahme muss dem Zweck und 

Gegen-stand der Förderung 

entsprechen. 

4.2. Mindestteilnehmer:innenzahl 

An der Maßnahme müssen 

mindestens 5 Personen (+1 Leiter:in) 

teilnehmen. 

4.3. Mindestalter der Teilnehmer:innen 

Das Mindestalter beträgt 6 Jahre. 

 

4.4. Höchstalter der Teilnehmer:innen 

Die Teilnehmer:innen dürfen nicht älter 

als 26 Jahre sein. Ausgenommen 

ehrenamtliche Jugendleiter:innen und 

Jugendbetreuer:innen. 

4.5. Teilnehmer:innen (inklusive 

Leiter:innen) 

Die Teilnehmer:innenzahl aus dem 

Landkreis Coburg muss mindestens 

50 % betragen; ansons-ten werden nur 

die Teilnehmer:innen aus dem 

Landkreis Coburg gefördert. 

4.6. Doppelantragstellung 

Eine Doppelantragstellung der 

gesamten Maßnahme bei Stadt- und 

Kreisjugendring Coburg ist 

ausgeschlossen. 

 

5. Umfang und Höhe der Förderung 

5.1. Was wird gefördert? 

Zuwendungsfähig sind die 

allgemeinen Sachkosten der 

Maßnahme soweit sie nicht der 

Material-förderung unterliegen. Es 

erfolgt eine reine Fehlbetrags-

förderung. 

5.2. Höchstsätze je Maßnahme 

Pro Maßnahme können maximal 

1500,00 € gefördert werden sowie 

maximal 70% der Gesamtko-ten der 

Maßnahme. Der Rest ist durch Eigen- 

oder Drittmittel und/oder 

Teilnehmer:innenbeiträge zu decken. 

Pro Verband können max. 25% dieser 

Haushalts-stelle abgerufen werden. 

 

6. Verfahren 

6.1. Antragstellung 

Der Antrag ist innerhalb von 6 Wochen 

nach Ende der Maßnahme zu stellen. 

6.2. Bewilligung und Ablehnung 

Der KJR Coburg entscheidet nach 

Prüfung der Unterlagen über den 

Antrag. Ein Anspruch auf Zu-

schussgewährung besteht nicht. 
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Förderrichtlinien 

6.3. Abrechnung 

Für die Abrechnung sind die 

Formblätter des KJR Coburg 

(Verwendungsnachweis, Kurzbericht, 

Teilnehmer:innenliste und Kosten-

aufstellung) zu verwenden. Beizufügen 

ist die Ausschreibung bzw. Einladung 

der Maßnahme. 

Der/die Zuwendungsempfänger:in hat 

die Verwen-dungsunterlagen gemäß 

der gesetzlichen Aufbewahrungs-

fristen vorzuhalten. Der KJR Coburg 

behält sich vor, stichproben-artig 

Einzelbelege zu prüfen. Die 

Einsendung von Einzelbelegen bei 

Antragstellung ist nicht nötig. 

6.4. Auszahlung 

Der Zuschuss wird nach Eingang und 

Prüfung der 

Abrechnung direkt an den/die 

Antragsteller:in aus-gezahlt. Eine 

Auszahlung an Privatpersonen ist nicht 

möglich. Der KJR Coburg kann 

Zuschüsse nur im Rahmen seines 

Haushalts gewähren. Zur Auszahlung 

im laufenden Jahr kommen die bis 30. 

November des Jahres abgerechneten 

Maßnah-men. In den Dezember des 

Jahres fallende Ab-rechnungen 

werden im folgenden Jahr berücksich-

tigt. Barauszahlungen sind nicht 

möglich. In der Regel wird die 

Förderung auf ein Konto des Mit-

gliedes überwiesen. Andernfalls ist die 

Ausnahme schriftlich zu begründen 

und eine Bestätigung über die 

sachgemäße Verwendung der 

Fördergelder abzugeben. 

 

7.Restmittel 

Evtl. vorhandene Restmittel aus dieser 

Haushalts-stelle erhalten zunächst 

diejenigen Verbände, deren 

Kontingente (25% der Haushaltsstelle) 

ausgeschöpft sind. Über die dann 

noch vorhandenen Restmittel 

entscheidet der KJR-Vorstand. 

 

Kreisjugendring Coburg 

Vollversammlung 07.11.2023 
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Förderrichtlinien 

Förderung von Geräten 

und Materialien für 

Mitglieder 
(gültig ab 01.01.2024) 

 

1.   Zweck der Förderung 

Die Mitglieder des KJR Coburg sollen 

sich geeignete Geräte und 

Materialien anschaffen, um ihre 

pädagogische Arbeit wirkungsvoll und 

erfolgreich zu gestalten.  

 

2.   Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden: 

Fachliteratur für die Jugendarbeit, 

Bastelwerkzeug (Scheren, Zangen, 

usw.), Kleinsportgeräte (Bälle, 

Sportnetze, Tischtennisplatten usw.), 

technische Mittler (z.B. Beamer, 

Musikanlage etc.) soweit diese vom 

KJR Coburg, der KOJA oder der 

Kreisbildstelle nicht in ausreichendem 

Maße zur Verfügung gestellt werden 

können. 

Außerdem werden gefördert: 

Spielmaterial, kleine Musikinstrumente 

und Liederhefte für die Gruppenarbeit, 

Gruppenzelte und Lagerzubehör.  

Nicht gefördert werden: 

Büro- und Organisationsmittel sowie 

Großgeräte. 

 

3.   Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind alle Mitglieder 

des KJR Coburg: Jugendverbände 

und deren Untergliederungen, 

Jugendinitiativen und 

Jugendgemeinschaften bzw. deren 

Sammelvertretungen (im Folgenden 

Mitglieder genannt). 

 

4. Förderungsvoraussetzungen 

4.1. Eigentumsverhältnisse 

Der Antragsteller muss zusichern, dass 

die beschafften Geräte/Materialien in 

seinen Besitz übergehen und 

ausschließlich für Zwecke der 

Jugendarbeit genutzt werden. 

 

 

4.2. Nicht förderfähig 

Nicht gefördert werden Geräte und 

Materialien, die dem 

gewinnorientierten Einsatz dienen. 

 

5.   Umfang der Förderung 

5.1. Was wird gefördert? 

Zuwendungsfähig sind nur die 

Anschaffungskosten (siehe 1 und 2 der 

Richtlinien). 

4.2. Höhe der Förderung 

Gefördert werden bis zu 50 % des 

Anschaffungspreises, höchstens 

jedoch 500,00 € pro Verband.  

 

6.   Verfahren 

6.1. Antragstellung 

Die Anträge sind mit einer 

Gesamtaufstellung der Kosten und 

Kopien der Belege sowie des 

Zahlungsnachweises bis zum 30.11. 

des laufenden Jahres einzureichen. 

Aus den Belegen muss klar 

hervorgehen, um welche 

Anschaffung es sich handelt und wer 

der Käufer ist. Im Dezember getätigte 

Anschaffungen sind im da-

rauffolgenden Jahr einzureichen. 

Ein Zuschussantrag kann nicht zugleich 

beim Stadt- und Kreisjugendring 

Coburg gestellt wer-den. 

Doppelbezuschussung auf dieser 

Ebene ist ausgeschlossen. 

6.2. Bewilligung 

Der KJR Coburg bewilligt den Zuschuss 

im Rahmen seines Haushaltes für das 

laufende Haushaltsjahr. Die Höhe der 

Förderung richtet sich nach der Zahl 

und dem finanziellen Um-fang der 

eingegangenen Anträge, den zur Ver-

fügung stehenden Haushaltsmitteln 

des KJR und der Anzahl der durch 

einen Verband gestellten Anträge.  
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Der KJR-Vorstand entscheidet nach 

Antragslage über eine 

Kontingentierung. In Zweifels-

/Grenzfällen entscheidet ebenfalls der 

KJR-Vorstand.  

Die Bewilligung des Zuschusses wird 

abhängig gemacht vom 

Einverständnis, den Zuschuss a-teilig 

zurückzuzahlen, falls die beschafften 

Gegenstände innerhalb von zwei 

Jahren einem anderen Zweck als der 

Jugendarbeit zugeführt werden.  

6.3. Auszahlung 

Die Auszahlung erfolgt nach dem 

30.11. des Jahres, in dem der Antrag 

gestellt wurde.  

Der Zuschuss geht direkt an das den 

Antrag stellende Mitglied. Eine 

Auszahlung an Privatpersonen ist 

grundsätzlich nicht möglich. 

 

7. Restmittel 

Über die Verwendung eventueller 

Restmittel aus dem jeweiligen 

Haushaltsjahr entscheidet der KJR-

Vorstand. 

 

 

Vollversammlung vom 07.11.2024 

Kreisjugendring Coburg 
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Förderrichtlinien 

Förderung von 

Freizeitmaßnahmen von 

Nichtmitgliedsverbänden 

(Stand 01.01.2005)   

   

 

1. Zweck der Förderung 

Freizeitmaßnahmen sollen 

Teilnehmern ein gemeinsames Erleben 

sozialer Erfahrungen ermöglichen und 

den schonenden Umgang mit Natur 

und Umwelt fördern. 

 

2. Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden kurz- und 

längerfristige Freizeitmaßnahmen, die 

dem Zweck der Förderung 

entsprechen und den Charakter einer 

Freizeit, Jugendbildungsmaßnahme, 

Begegnungs- oder Studienfahrt haben. 

Ausgeschlossen sind Lehrgänge und 

Fahrten aus reinem Verbandsinteresse 

(Fachveranstaltungen, Tagungen, 

Konferenzen, Wettbewerbe, 

konfessionelle Maßnahmen usw.), 

Mitarbeiterbildungen und 

Familienfreizeiten. 

 

3. Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind 

Jugendverbände, Jugendgruppen, 

Jugendgemeinschaften und andere 

im Landkreis Coburg anerkannte und 

freie Träger der Jugendarbeit, die 

dem KJR Coburg noch nicht 

angeschlossen sind. Der KJR Coburg 

empfiehlt diesen Gruppen dringend, 

sich um Auf-nahme in den KJR Coburg 

zu bemühen. 

 

4. Förderungsvoraussetzungen 

4.1. Zweck der Maßnahme 

Die Maßnahme muss dem Zweck und 

Gegenstand der Förderung 

entsprechen. 

4.2. Dauer der Maßnahme 

Die Maßnahme muss mindestens 3 

Tage mit 2 Übernachtungen umfassen. 

 

 

4.3. Mindestteilnehmerzahl 

An der Maßnahme müssen 

mindestens 5 Personen (+1 Leiter/in) 

teilnehmen. 

4.4. Mindestalter der 

Teilnehmer/innen 

Das Mindestalter beträgt 6 Jahre 

4.5. Höchstalter der 

Teilnehmer/innen 

Die Teilnehmer dürfen nicht älter als 26 

Jahre sein (ausgenommen 

verantwortliche Leiter). 

4.6. Herkunft der Teilnehmer/innen 

Es werden nur Teilnehmer/innen aus 

dem Landkreis Coburg gefördert. 

4.7. Doppelförderung 

Eine Doppelantragstellung bei 

anderen Jugendringen ist 

ausgeschlossen. 

4.8. Eigenbeteiligung der 

Teilnehmer/innen 

Es ist von den Teilnehmer/innen ein 

angemessener                                

Teilnehmerbeitrag zu erbringen. 

 

5. Umfang der Förderung 

5.1. Was wird gefördert? 

Zuwendungsfähig sind die gesamten 

Sachkosten der Maßnahme. Es erfolgt 

eine reine Fehlbetragsförderung. 

5.2. Höhe der Förderung 

Die Förderung beträgt je 

Übernachtung und Teilnehmer auf 

Zeltplätzen, in festen Häusern und bei 

Auslandsfahrten  

€ 2,25  höchstens jedoch € 25,00. 

5.3. Anerkannte Zahl der 

Gruppenleiter/innen 

Der Förderbetrag wird bei 

Maßnahmen mit einer Gruppengröße 

bis zu 10 Teilnehmer/innen für maximal 

2 Leiter/innen gewährt. 

Je weitere 7 Teilnehmer/innen wird 1 

weitere/r Gruppenleiter/in 

bezuschusst.  
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5.4. Auszahlung nach "Windhund-

Verfahren" 

Anträge werden bewilligt und 

ausgezahlt, solange die dafür 

vorgesehenen Mittel ausreichen. Ist 

der Etat ausgeschöpft, können keine 

Anträge mehr berücksichtigt werden. 

 

6. Verfahren 

6.1. Antragstellung 

Der Antrag ist formlos vor Beginn der 

jeweiligen Maßnahme, spätestens 

jedoch bis zum 31. Oktober des 

laufenden Jahres beim KJR Coburg zu 

stellen. 

6.2. Bewilligung bzw. Ablehnung 

Der KJR Coburg entscheidet nach 

Antragseingang über Bewilligung bzw. 

Ablehnung des Antrages. Ein 

Anspruch auf Zuschussgewährung 

besteht nicht. 

6.3. Abrechnung 

Für die Abrechnung sind die 

Formblätter des KJR  Coburg 

(Verwendungsnachweis + 

Teilnehmerliste) zu verwenden. 

Beizufügen sind:  

- Originalteilnehmerliste mit 

persönlicher Unterschrift der 

Teilnehmer/innen 

- Kostenaufstellung 

(Einzelbelege nicht nötig) 

- Ausschreibung bzw. Einladung 

und ein Stichpunktbericht  

Der Zuwendungsempfänger hat die 

Verwendungsunterlagen 2 Jahre lang 

aufzubewahren. Der KJR Coburg 

behält sich vor, Stichproben zu prüfen. 

6.4. Auszahlung 

Der Zuschuss wird nach Eingang und 

Prüfung der Abrechnung direkt an den 

Antragsteller ausgezahlt. Der KJR 

Coburg kann Zuschüsse nur im 

Rahmen seines Haushaltes gewähren. 

Barauszahlungen sind nicht möglich. 

 

7. Restmittel 

Über die Verwendung eventueller 

Restmittel aus dem jeweiligen 

Haushaltsjahr entscheidet der KJR-

Vorstand. 

 

Vollversammlung 13.04.2005 

Kreisjugendring Coburg 
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Förderrichtlinien 

Förderung von 

Jugendräumen im 

Landkreis Coburg 
 

ALLGEMEINES 

1. Zweck der Förderung 

Der Landkreis Coburg stellt jährlich 

5.000,00€ für die Förderung von 

Ausstattung und 

Renovierungsarbeiten von 

Jugendräumen zur Verfügung, um die 

Jugendarbeit im Landkreis Coburg zu 

unterstützen. 

 

2. Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird der Erhalt, die 

Wiederbelebung und Stärkung von 

Jugendräumen. Zu diesem Zweck 

werden die Neu(Ausstattung) bzw. 

Renovierungsarbeiten von 

Jugendräumen, die vorrangig und 

überwiegend der Jugendarbeit zur 

Verfügung stehen, gefördert. 

Jugendarbeit umfasst in diesem 

Zusammen-hang sowohl verbandliche 

Jugendarbeit, als auch die Tätigkeit 

von freien, offenen Jugend-gruppen. 

Nicht gefördert werden Jugend-

häuser und Zeltplätze. 

 

ZUSCHUSSVERFAHREN 

1. Antragsberechtigung: 

Antragsberechtigt sind alle Vereine 

und Verbände, die im Kreisjugendring 

Coburg zusammengeschlossen sind 

sowie deren Untergliederungen; 

darüber hinaus die öffentlich 

anerkannten Träger der freien 

Jugendarbeit nach § 75 SGB VIII und 

sonstige Jugendorganisationen, die 

die Voraus-setzungen nach § 74 Abs. 1 

SGB VIII erfüllen. 

2. Art und Höhe der Zuwendung 

a) Die Förderung erfolgt 

projektbezogen durch Zuwendung im 

Wege der Anteilsfinanzierung. 

b) Die Zuwendung beträgt bis zu 50% 

v. H. der zuwendungsfähigen Kosten, 

höchstens jedoch 1.000,00€. 

c) Nichtzuwendungsfähig sind: 

Baumaß-nahmen, Ein- und Umbauten, 

Sanierungsmaßnahmen 

 

3. Antragsverfahren 

Der Antrag ist per Vordruck vor 

Projektbeginn, spätestens zum 30.9. 

des laufenden Jahres, an den KJR zu 

stellen. 

Er muss folgende Angaben enthalten: 

- Formblatt für Antrag 

- Beschreibung, inwieweit der Raum 

genutzt wird 

- Finanzierungsplan 

 

4. Bewilligung und Auszahlung 

Der KJR Vorstand Coburg bewilligt den 

Antrag im Rahmen der vom Landkreis 

Coburg bereit-gestellten Mittel nach 

Einzelfallprüfung. Die Auszahlung 

erfolgt über den KJR Coburg. Eine 

Vorschusszahlung ist nicht möglich. 

Die Anträge werden nach zeitlicher 

Reihenfolge des Eingangs bearbeitet 

(Windhundverfahren). 

 

5. Bewilligungszeitraum 

Die Bewilligung erstreckt sich auf das 

laufende Haushaltsjahr. Ein Anspruch 

auf Zuschussgewährung besteht nicht. 

 

6. Verwendungsnachweis 

Zur Abrechnung sind das 

Abrechnungsformular sowie Kopien 

der Belege einzureichen. Die 

Abrechnungsunterlagen sind 

spätestens 6 Wochen nach 

Beendigung des Projekts beim KJR 

einzureichen. Ermäßigen sich, die 

nach der Bewilligung 

zuwendungsfähigen Ausgaben, so 

vermindert sich entsprechend der 

Zuschuss. 
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7. Rückzahlung der Zuwendung 

Die Rückforderung der Zuwendung ist 

in voller Höhe vorzunehmen, wenn die 

Mittel missbräuchlich verwendet 

werden oder der 

Zuwendungsbestätigung aus einem 

anderen Grund widerrufen wird oder 

für unwirksam erklärt wird. 

8. Restmittel 

Restmittel werden an den Landkreis 

zurückgegeben. 

 

9. Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten zum 01.01.2024 

in Kraft. 

(gemäß aktualisierter 

Fördervereinbarung zwischen dem 

Landkreis Coburg und dem 

Kreisjugendring Coburg 

bezugnehmend auf die 

Fördervereinbarung vom 25.07.1996) 
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